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Regeste

Revisionsgesuch gegen den Entscheid des Richteramts Bucheggberg-Wasseramt vom 6.
April 2022 (BWSAG.2021.19)

Erwägungen

E. 1
A.___ (nachfolgend Gesuchsteller) wurde mit Urteil des Amtsgerichts von
Bucheggberg-Wasseramt vom 6. April 2022 wegen schwerer Körperverletzung,
Gewaltdarstellungen, mehrfachen Diebstahls, Hehlerei, Nötigung, Hausfriedensbruchs,
Brandstiftung, Irreführung der Rechtspflege, Verletzung der Verkehrsregeln, Fahrens ohne
Berechtigung und mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer
Freiheitsstrafe von 39 Monaten und einer Busse von CHF 200.00, ersatzweise

E. 2
Mit Eingabe vom 12. Juni 2023 stellte der Gesuchsteller beim Berufungsgericht ein mit
«Wiederaufnahme des Verfahrens» betiteltes Revisionsgesuch. Da das Gesuch keine
konkreten Revisionsgründe nannte, wurde es mit Verfügung vom 21. Juni 2023 zur
Verbesserung zurückgewiesen.

E. 3
Wenn nötig sei eine Ersatzmassnahme wie Electronic Monitoring anzuordnen.

E. 4
Die Staatsanwaltschaft äusserte sich mit Eingabe vom 19. Juli 2023 zum Revisionsgesuch
und beantragte, auf das Gesuch sei unter Kostenfolge nicht einzutreten.

E. 5
Gemäss Art. 428 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach
Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Ausgangsgemäss sind die Kosten des
Revisionsverfahrens mit einer Gerichtsgebühr von CHF 300.00 dem unterliegenden
Gesuchsteller aufzuerlegen. Demnach wird in Anwendung von Art. 412 Abs. 2 StPO
beschlossen :
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